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Öffentliche Bekanntmachungen

Haushaltssatzung der Stadt Übach-Palenberg 
für das Haushaltsjahr 2025
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat der Rat der Stadt Übach-Palenberg mit Beschluss vom 06.02.2025 und 28.04. 
2025 für das Haushaltsjahr 2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung 
der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und ent-
stehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu 
leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächti-
gungen enthält, wird

• im Ergebnisplan
 - der Gesamtbetrag der Erträge auf 85.447.795,00 Euro
 - der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf     90.472.455,00 Euro

 abzüglich globaler Minderaufwand von 0 Euro
 somit auf  90.472.455,00 Euro

• im Finanzplan
 - der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus

laufender Verwaltungstätigkeit auf 79.107.993,00 Euro
 - der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus

laufender Verwaltungstätigkeit auf 81.211.133,00 Euro
 - der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus

der Investitionstätigkeit auf 4.254.736,00 Euro
 - der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus

der Investitionstätigkeit auf 12.602.949,00 Euro
 - der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus

der Finanzierungstätigkeit auf  10.258.635,00 Euro
 - der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus

der Finanzierungstätigkeit auf 2.054.427,00 Euro
festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 
für Investitionen erforderlich ist, wird auf 10.255.135,00 Euro festge-
setzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leis-

tung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich 
ist, wird auf 42.027.568,00 Euro festgesetzt.

§ 4
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraus-
sichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 5.024.660 Euro 
festgesetzt.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 24.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 6
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch Hebesatzsat-
zung vom 29.11.2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

(Grundsteuer A) auf             571 v. H. 
1.2 für die Grundstücke

(Grundsteuer B) auf   666 v. H.
2. Gewerbesteuer auf    508 v. H.

§ 7
1. Bildung von Budgets

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung bilden die jeweiligen Pro-
dukte das Einzelbudget. Die Budgetverantwortung obliegt den je-
weiligen Produktverantwortlichen mit Ausnahme der zentralen 
Bewirtschaftungsregeln (vgl. 2.). Produkte einer/eines Produktver-
antwortlichen bilden unter Einhaltung der Zielsetzungen der Ein-
zelbudgets ein Gesamtbudget.

Innerhalb der Einzel- und Gesamtbudgets gelten alle Erträge/Einzah-
lungen und alle Aufwendungen/Auszahlungen sowie alle Verpflich-
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tungserklärungen im Rahmen der Budgetverantwortung als gegen-
seitig deckungsfähig. Die Gesamtsummen bilden grundsätzlich die 
Obergrenze und sind für die Haushaltsausführung verbindlich. Der 
Stadtkämmerer kann die Deckungsfähigkeit zwischen Gesamtbud-
gets im Rahmen der Gesamtdeckung herstellen.

Es wird darüber hinaus bestimmt, dass bei einer vorliegenden Zweck-
bindung Mehrerträge/-einzahlungen die Ermächtigungen für die 
entsprechenden Aufwendungen/Auszahlungen erhöhen.

Bei Mindererträgen/-einzahlungen vermindern sich die entspre-
chenden Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen. 
Gleichfalls dürfen zweckgebundene Mehreinzahlungen bei investi-
ven Maßnahmen für Mehrauszahlungen verwendet werden.

2. Zentrale Bewirtschaftung
Ausgenommen von der Haushaltsbewirtschaftung in den jeweiligen 
Budgets werden Personalaufwendungen (hierfür wird produktüber-
greifend ein Deckungsring bis zur Höhe der im Haushaltsplan ver-
anschlagten Personalaufwendungen gebildet), zahlungsneutrale 
Konten für Sonderposten, Abschreibungen und interne Leistungs-
verrechnungen (diese werden zentral in der Finanzbuchhaltung 
veranschlagt und bewirtschaftet sofern ausgewiesen) und die Verfü-
gungsmittel des Bürgermeisters (gemäß § 14 KomHVO NRW ist eine 
Überschreitung des Ansatzes oder die Verbindung mit anderen Bud-
getmitteln nicht zulässig).

3. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Aus-
zahlungen
Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des 
§ 83 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) gelten als unerheblich, wenn sie im Einzelfall den jeweiligen 
Ansatz (incl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren gem. § 
22 KomHVO, Veränderungen durch eine Nachtragssatzung gem. 
§ 81 GO, Veränderungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit und 
Mehraufwendungen/-auszahlungen aus Mehrerträgen/-einzahlun-
gen) um weniger als 15.000,00 € übersteigen. Gleiches gilt für außer-
planmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Aus-
zahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Stadtrates. 
Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Aus-
zahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Bürgermeis-
ters oder des Kämmerers; Im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis 
zu bringen.

4. Sperrvermerk bei Zweckbindung
Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen für Maßnah-
men, für die Zuweisungen des Bundes, des Landes oder des Kreises 
zur Finanzierung haushaltsrechtlich vorgesehen sind, dürfen erst 
nach Vorliegen der jeweiligen Bewilligungsbescheide in Anspruch 
genommen werden.

5. Ergänzende Bestimmungen zum Stellenplan
Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (k.u.) 
angebracht ist, sind freiwerdende Stellen in Stellen niedrigerer Ent-
geltgruppen umzuwandeln. Soweit im Stellenplan der Vermerk 
„künftig wegfallend“ (k.w.) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen 
nicht mehr zu besetzen.

Im Stellenplan ausgewiesene Stellen von Beamtinnen und Beamten 
können vorübergehend mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten 
und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamtin-
nen und Beamten besetzt werden. Eine entsprechende Anpassung 
des Stellenplans erfolgt im Folgejahr.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haus-
haltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haus-
haltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem 
Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Heinsberg mit 
Schreiben vom 04.03.2025 und 29.04.2025 angezeigt worden.

Die nach § 84 Absatz 2 GO NRW erforderliche Genehmigung des Vor-
trages eines Jahresfehlbetrages in der mittelfristigen Ergebnis- und Fi-
nanzplanung ist vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehör-
de in Heinsberg mit Verfügung vom 05.05.2025 erteilt worden.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegen zur Einsichtnahme 
während der Dienstzeiten bis zum Ende der Auslegung des Jahresab-
schlusses 2025 gem. § 96 Abs. 2 GO NRW im Rathaus Übach-Palenberg, 
Rathausplatz 4, im Fachbereich 20 Finanzen öffentlich aus und ist zu-
sätzlich unter der Adresse https://www.uebach-palenberg.de/Rathaus-
Politik/Stadtverwaltung/Satzungen-und-Verordnungen/ im Internet 
verfügbar.

Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschrie-
benes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-
macht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Übach-Palenberg, 09.05.2025
gez.

Walther
Bürgermeister
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Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl des Bürgermeisters/der Bür-
germeisterin und der Vertretung der Stadt Übach-Palenberg am 14. September 2025 sowie 
einer ggf. erforderlichen Stichwahl am 28. September 2025

Aktualisierte Bekanntmachung 
der Stadt Übach-Palenberg

Gemäß § 24 der Kommunalwahlordnung – KWahlO – vom 31. August 
1993 (GV. NRW. S. 592, 967), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
13. Februar 2025 (GV. NRW. S. 256) – SGV. NRW. 1112 – fordere ich zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen auf.

Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwenden, die 
vom Wahlleiter der Stadt Übach-Palenberg im Rathaus, Zimmer B3.01, 
Rathausplatz 4, 52531 Übach-Palenberg, während der Dienststunden: 
montags – freitags vormittags von 8.30 – 12.00 Uhr sowie montags – 
donnerstags nachmittags von 14.00 – 16.00 Uhr bereitgehalten und 
kostenlos abgegeben werden.

Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 sowie der §§ 46 b und 46 d Abs. 
1 bis 5 des Kommunalwahlgesetzes – KWahlG – in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. NRW. S. 454, ber. S. 509 und 
1999 S. 70), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 
2024 (GV. NRW. S. 444), – SGV. NRW. 1112 – und der §§ 25 und 26 sowie 
der §§ 75 a und 75 b KWahlO weise ich hin.

Insbesondere bitte ich zu beachten:

1. Allgemeines

1.1 Wahlvorschläge können von politischen Parteien im 
Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes (Parteien), von 
Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und von 
einzelnen Wahlberechtigten (Einzelbewerbern/Einzelbe-
werberinnen), von diesen allerdings keine Reserveliste, ein-
gereicht werden.

1.2 Als Bewerber/Bewerberin einer Partei oder einer Wählergrup-
pe kann in einem Wahlvorschlag nur benannt werden, wer in 
einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung im Wahlgebiet 
hierzu gewählt worden ist. Kommt eine derartige Versamm-
lung nicht zustande, so kann die Partei oder Wählergruppe 
ihre Bewerber/Bewerberinnen in einer Versammlung von 
Wahlberechtigten aufstellen lassen.

Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union (Unionsbürger/Unionsbürgerinnen), die in 
Deutschland bzw. im Wahlgebiet wohnen, sind unter den 
gleichen Voraussetzungen wie Deutsche wählbar. 

Die Bewerber/Bewerberinnen und die Vertreter/Vertrete-
rinnen für die Vertreterversammlungen sind in geheimer 
Wahl zu wählen. Entsprechendes gilt für die Festlegung der 
Reihenfolge der Bewerber/Bewerberinnen auf der Reserveliste 
und für die Bestimmung eines Bewerbers/einer Bewerberin als 
Ersatzbewerber/Ersatzbewerberin für einen anderen Bewer-
ber/eine andere Bewerberin. Stimmberechtigt ist nur, wer am 
Tage des Zusammentritts der Versammlung im Wahlgebiet 
wahlberechtigt ist. 

Als Vertreter/Vertreterin für eine Vertreterversammlung kann 
nur gewählt werden, wer am Tage des Zusammentritts der zur 

Wahl der Vertreter/Vertreterinnen einberufenen Versamm-
lung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist.

Die Vertreter/Vertreterinnen für die Vertreterversammlung 
und die Bewerber/Bewerberinnen sind frühestens ab dem 1. 
August 2024, die Bewerber/Bewerberinnen für die Wahlbezirke 
frühestens nach der öffentlichen Bekanntgabe der Einteilung 
des Wahlgebietes in Wahlbezirke, zu wählen. 

Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe hierfür vorge-
sehene Stelle kann gegen den Beschluss einer Mitglieder- oder 
Vertreterversammlung Einspruch erheben. Auf einen solchen 
Einspruch ist die Abstimmung zu wiederholen. Ihr Ergebnis ist 
endgültig.

Das Nähere über die Wahl der Vertreter/Vertreterinnen für die 
Vertreterversammlung, über die Einberufung und Beschlussfä-
higkeit der Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie über 
das Verfahren für die Wahl des Bewerbers/der Bewerberin re-
geln die Parteien und Wählergruppen durch ihre Satzungen. 

Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewer-
ber/der Bewerberinnen mit Angaben über Ort und Zeit der 
Versammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen 
Mitglieder, Vertreter/Vertreterinnen oder Wahlberechtigten 
und Ergebnis der Abstimmung ist mit dem Wahlvorschlag ein-
zureichen. 

Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewer-
ber/der Bewerberinnen mit Angaben über Ort und Zeit der 
Versammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen 
Mitglieder, Vertreter/Vertreterinnen oder Wahlberechtigten 
und Ergebnis der Abstimmung ist mit dem Wahlvorschlag ein-
zureichen. 

Hierbei haben der Leiter/die Leiterin der Versammlung und 
zwei von dieser bestimmte Teilnehmer/Teilnehmerinnen ge-
genüber dem Wahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die 
Wahl des Bewerbers/der Bewerberin für das Amt des Bürger-
meisters/der Bürgermeisterin und der Bewerber/Bewerberin-
nen für die Vertretung in geheimer Abstimmung erfolgt ist. 
Hinsichtlich der Reservelisten hat sich die Versicherung an Ei-
des statt auch darauf zu erstrecken, dass die Festlegung der Rei-
henfolge der Bewerber/Bewerberinnen und die Bestimmung 
der Ersatzbewerber/Ersatzbewerberinnen in geheimer Abstim-
mung erfolgt sind.

Die Beibringung einer Ausfertigung der Nieder-
schrift und der Versicherung an Eides statt bis zum 
Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für 
das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags.

1.3 Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahl-
ausschreibung laufenden Wahlperiode nicht ununterbro-
chen in der zu wählenden Vertretung der zuständigen Stadt/
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Gemeinde, im Landtag oder aufgrund eines Wahlvorschlags 
aus dem Land im Bundestag vertreten, so kann sie einen 
Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie nachweist, dass sie 
einen nach demokratischen Grundsätzen gewählten Vor-
stand, eine schriftliche Satzung und ein Programm hat und 
diese sowie die Namen der Vorstandsmitglieder auf geeignete 
Weise veröffentlicht sind; dies gilt nicht für auf Landesebene 
organisierte Parteien, die die Unterlagen gemäß § 6 Abs. 3 Satz 
1 Nr. 1 und 2, Abs. 4 des Parteiengesetzes bis zum Tage der 
Wahlausschreibung ordnungsgemäß beim Bundeswahlleiter 
eingereicht haben.

Welche Parteien, die auf Landesebene organisiert sind, gemäß 
§ 15 Abs. 2 Satz 2 KWahlG dem Bundeswahlleiter die Unterla-
gen eingereicht haben und wo und bis zu welchem Zeitpunkt 
Anträge auf Bestätigung der ordnungsgemäßen Einreichung 
von Satzung und Programm von Parteien und Wählergrup-
pen eingereicht werden können, wird vom Ministerium des 
Innern noch öffentlich bekannt gemacht.

1.4   Wählergruppen, die nach § 2 Abs. 1 des Wählergruppentrans-
parenzgesetzes (WählGTranspG) - in der  Fassung der Bekannt-
machung vom 25.03.2022 (GV. NRW. S. 412) - zur Rechen-
schaftslegung verpflichtet sind, haben dem Wahlvorschlag 
nach § 15a Absatz 1 KWahlG außerdem die Bescheinigung 
beizufügen, die ihnen der Präsident des Landtags nach § 4 Ab-
satz 2 WählGTranspG über die Vorlage ihrer Rechenschaftsbe-
richte über die letzten zwei abgeschlossenen Rechnungsjahre 
erteilt hat.

Soweit die Frist zur Einreichung des Rechenschaftsberichts 
nach § 4 Absatz 1 WählGTranspG zum Zeitpunkt der Einrei-
chung des Wahlvorschlags noch nicht abgelaufen ist, ist für 
das letzte abgeschlossene Rechnungsjahr die Vorlage einer 
Erklärung nach § 15a Absatz 2 KWahlG ausreichend, aus der 
sich ergibt, ob und in welcher Gesamthöhe die Wählergruppe 
in den vorangegangenen zwölf Monaten Zuwendungen er-
halten hat; Zuwendungen eines einzelnen Zuwenders gemäß 
§ 2 Absatz 2 Satz 4 WählG-TranspG sind hierbei anzugeben.

Die Erklärung nach § 15a Absatz 2 KWahlG ist von der im 
Wahlgebiet zum Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung zustän-
digen Leitung der Wählergruppe zu unterzeichnen und soll 
nach dem Muster der Anlage 27 zur KWahlO eingereicht wer-
den. 

Reicht eine Wählergruppe mehrere Wahlvorschläge im Wahl-
gebiet ein, so brauchen diese Nachweise nur einmal erbracht 
zu werden.

Wählergruppen, die nicht zur Rechenschaftslegung nach § 2 
Absatz 1 WählGTranspG verpflichtet sind, haben dem Wahl-
vorschlag eine Erklärung nach § 15a Absatz 2 KWahlG beizu-
fügen, aus der sich ergibt, ob und in welcher Gesamthöhe sie 
in den vorangegangenen zwölf Monaten Zuwendungen erhal-
ten haben; Zuwendungen eines einzelnen Zuwenders gemäß 
§ 2 Absatz 2 Satz 4 WählGTranspG sind hierbei anzugeben.

Erhält eine Wählergruppe nach Einreichung eines Wahlvor-
schlags bis zum Zeitpunkt der Wahl eine Zuwendung, die die 
Bedingungen des § 2 Absatz 2 Satz 4 WählGTranspG erfüllt, 
sind diese dem Wahlleiter nach § 15a Absatz 3 KWahlG unter 
Angabe des Namens und der Anschrift des Zuwenders sowie 
der Gesamthöhe der Zuwendung unverzüglich mitzuteilen. 
Die Erklärung ist von der im Wahlgebiet zum Zeitpunkt der 
Abgabe der Erklärung zuständigen Leitung der Wählergruppe 
zu unterzeichnen und soll nach dem Muster der Anlage 28 zur 
KWahlO eingereicht werden.

Dies gilt auch für Einzelbewerber mit der Maßgabe, dass sich 
die Mitteilungspflichten auf Angaben über Zuwendungen be-
schränken, die der Einzelbewerber zum Zwecke seiner Bewer-
bung und Wahlkampfführung von Dritten erhalten hat. 

2. Wahlvorschläge für das Amt des Bürgermeisters/
 der Bürgermeisterin

2.1 Wahlvorschläge für das Amt des Bürgermeisters/der Bürger-
meisterin können auch von Parteien und Wählergruppen ge-
meinsam eingereicht werden. In diesem Fall ist der Bewerber/
die Bewerberin entweder in einer gemeinsamen Versammlung 
oder in getrennten Versammlungen der beteiligten Wahlvor-
schlagsträger zu wählen. Die Träger des gemeinsamen Wahl-
vorschlags dürfen keinen anderen als den gemeinsamen Be-
werber wählen und zur Wahl vorschlagen.

Der Wahlvorschlag für das Amt des Bürgermeisters/der 
Bürgermeisterin soll nach dem Muster der Anlage 11d zur 
KWahlO eingereicht werden. Er muss enthalten:

 - den Namen und gegebenenfalls die Kurzbezeichnung der 
Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag ein-
reicht; andere Wahlvorschläge können durch ein Kenn-
wort des Wahlvorschlagsträgers gekennzeichnet werden 
und

 - Familiennamen, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Ge-
burtsort, Anschrift (Hauptwohnung), E-Mail-Adresse und 
Telefonnummer sowie Staatsangehörigkeit des Bewerbers/
der Bewerberin; bei mehreren Vornamen kann eine Anga-
be erfolgen, unter welchem Vornahmen der Bewerber/ die 
Bewerberin auf dem Stimmzettel anzugeben ist.

Der Wahlvorschlag soll ferner Namen, Anschrift, Telefon-
nummer und E-Mail-Adresse der Vertrauensper-son und der 
stellvertretenden Vertrauensperson enthalten.

2.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss
nach § 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG von der für das Wahlgebiet 
zum Zeitpunkt der Einreichung zuständigen Leitung unter-
zeichnet sein. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen von der 
jeweils für das Wahlgebiet zum Zeitpunkt der Einreichung 
zuständigen Leitung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger 
unterzeichnet sein. Bei anderen Wahlvorschlägen muss der 
Unterzeichner/die Unterzeichnerin des Wahlvorschlags im 
Wahlgebiet wahlberechtigt sein.

Wer für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin 
wählbar ist, kann sich selbst vorschlagen.

2.3 Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und 
Wählergruppen müssen außerdem von mindestens 160 
Wahlberechtigten der Gemeinde persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein; dies gilt auch für 
Wahlvorschläge von Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen. 
Dies gilt nicht, wenn der bisherige Bürgermeister als Bewerber 
vorgeschlagen wird (§ 46 d Abs. 1 Satz 3 KWahlG). Die Wahl-
berechtigung ist nachzuweisen. Die ordnungsgemä-
ße Unterzeichnung mit dem Nachweis der Wahlbe-
rechtigung bis zum Ablauf der Einreichungsfrist 
ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen 
Wahlvorschlags, es sei denn, der Nachweis kann in-
folge von Umständen, die der Wahlvorschlags-träger 
nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht 
werden. 

Unterstützungsunterschriften für gemeinsame Wahlvor-
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schläge sind nur beizubringen, wenn alle beteiligten Wahl-
vorschlagsträger unter die in Nr. 1.3 genannten Parteien und 
Wählergruppen fallen.

2.4 Muss ein Wahlvorschlag von mindestens 160 Wahlberech-
tigten unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amt-
lichen Formblättern nach Anlage 14c zur KWahlO zu erbrin-
gen. Dabei ist folgendes zu beachten:
 - Die Formblätter werden auf Anforderung vom Wahlleiter 

kostenfrei geliefert. Bei der Anforderung ist die Bezeich-
nung des Wahlvorschlagsträgers, bei Parteien und Wäh-
lergruppen auch deren Kurzbezeichnung anzugeben. Bei 
Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen sind das Kennwort, 
sowie Familienname, Vornamen und Wohnort des/der 
vorzuschlagenden Bewerbers/Bewerberin, sowie die Kon-
taktdaten, die in die Datenschutzhinweise auf der Rück-
seite der Anlage 14c unter Nr. 3 aufzunehmen sind, anzu-
geben. Der Wahlleiter/Die Wahlleiterin hat diese Angaben 
auf den Formblättern zu vermerken.

 - Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag un-
terstützen, müssen dies auf dem Formblatt persönlich 
und handschriftlich unterschreiben; die Angaben zum 
Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum, Anschrift 
(Hauptwohnung), E-Mail-Adresse und Telefonnummer 
des Unterzeichners/der Unterzeichnerin sowie der Tag der 
Unterzeichnung sollen vom Unterzeichner/von der Unter-
zeichnerin persönlich und handschriftlich ausgefüllt wer-
den. 

 - Für jeden Unterzeichner/jede Unterzeichnerin ist auf dem 
Formblatt oder gesondert eine Bescheinigung seiner Ge-
meinde nach dem Muster der Anlage 15 zur KWahlO beizu-
fügen, dass er/sie im Wahlgebiet wahlberechtigt ist.

 - Ein Wahlberechtigter/Eine Wahlberechtigte darf nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand mehrere Wahl-
vorschläge unterzeichnet, so ist seine/ihre Unterschrift auf 
allen weiteren Wahlvorschlägen ungültig; die gleichzeitige 
Unterzeichnung eines Wahlvorschlags für einen Wahlbe-
zirk und einer Reserveliste bleibt unberührt.
Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den Bewer-
ber/die Bewerberin ist zulässig, wenn dieser/diese in der 
Gemeinde wahlberechtigt ist.    
   

2.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen:
 - Die Zustimmungserklärung des Bewerbers/der Bewerberin 

nach dem Muster der Anlage 12c zur KWahlO. Dabei hat 
der Bewerber/die Bewerberin zu versichern, dass er/sie für 
keine andere Wahl zum Bürgermeister/zur Bürgermeisterin 
oder Landrat/Landrätin kandidiert. Die ordnungsgemä-
ße Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum 
Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung 
für die Abgabe eines gültigen Wahlvorschlags.

 - Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der An-
lage 13b zur KwahlO.

 - Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wählergruppen 
eine Ausfertigung der Niederschrift über die Versammlung 
der Partei oder Wählergruppe zur Aufstellung des Bewer-
bers/der Bewerberin (Anlage 9c zur KWahlO) mit den nach 
§ 17 Abs. 8 KWahlG vorgeschriebenen Versicherungen an 
Eides statt (Anlage 10c zur KWahlO).

3. Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk

3.1 Der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk soll nach dem Mus-
 ter der Anlage 11a zur KWahlO eingereicht werden. Er muss  
 enthalten:

 - den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder 
Wählergruppe, die den Wahlvorschlag einreicht; Wahlvor-
schläge von Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen kön-

nen durch ein Kennwort gekennzeichnet werden und
 - Familiennamen, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Ge-

burtsort, Anschrift (Hauptwohnung), E-Mail-Adresse und 
Telefon sowie Staatsangehörigkeit des Bewerbers/der Be-
werberin; bei Beamten und Arbeitnehmern nach § 13 Abs. 
1 und 6 KWahlG sind auch der Dienstherr und die Beschäf-
tigungsbehörde oder die Gesellschaft, Stiftung oder An-
stalt, bei der sie beschäftigt sind, anzugeben; bei mehreren 
Vornamen kann eine Angabe erfolgen, unter welchem Vor-
nahmen der Bewerber/ die Bewerberin auf dem Stimmzet-
tel anzugeben ist.

Der Wahlvorschlag soll ferner Namen, Anschrift, Telefon-
nummer und E-Mail-Adresse der Vertrauensperson und der 
stellvertretenden Vertrauensperson enthalten.

3.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss
nach § 15 Abs. 2 Satz 1 KwahlG von der für das Wahlgebiet 
zum Zeitpunkt der Einreichung zuständigen Leitung unter-
zeichnet sein.  Bei anderen Wahlvorschlägen muss mindes-
tens ein Unterzeichner/eine Unterzeichnerin seine/ihre Un-
terschrift auf dem Wahlvorschlag selbst leisten.

3.3 Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und
Wählergruppen müssen ferner von mindestens 5 Wahlbe-
rechtigten des Wahlbezirks, für den der Kandidat aufge-
stellt ist, persönlich und handschriftlich unterzeichnet 
sein; dies gilt auch für Wahlvorschläge von Einzelbewerbern/
Einzelbewerberinnen. Die Wahlberechtigung ist nach-
zuweisen. Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit 
dem Nachweis der Wahlberechtigung des Unterzeich-
ners/der Unterzeichnerin bis zum Ablauf der Ein-
reichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen 
eines gültigen Wahlvorschlags, es sei denn, der Nach-
weis kann infolge von Umständen, die der Wahl-
vorschlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, nicht 
recht-zeitig erbracht werden.

3.4 Muss ein Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk von 
mindestens 5 Wahlberechtigten des Wahlbezirks un-
terzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amt-
lichen Formblättern nach Anlage 14a zur KWahlO zu 
erbringen.

Nr. 2.4 gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass der Unter-
zeichner/die Unterzeichnerin im Wahlbezirk wahlberech-
tigt ist. Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den 
Bewerber/die Bewerberin ist zulässig.

3.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen:
 - Die Zustimmungserklärung des Bewerbers/der Bewerberin 

nach dem Muster der Anlage 12a zur KWahlO. Die ord-
nungsgemäße Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum 
Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für die Ab-
gabe eines gültigen Wahlvorschlags.

 - Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der An-
lage 13a zur KWahlO; 

 - Bei Wahlvorschlägen von Parteien oder Wählergruppen 
eine Ausfertigung der Niederschrift über die Versammlung 
der Partei oder Wählergruppe zur Aufstellung der Bewer-
ber/der Bewerberinnen (Anlage 9a zur KwahlO) mit den 
nach § 17 Abs. 8 KWahlG vorgeschriebenen Versicherun-
gen an Eides statt 

 - (Anlage 10a zur KwahlO); ihrer Beifügung bedarf es nicht, 
soweit eine Ausfertigung der Niederschrift und der Versi-
cherungen an Eides statt einem anderen Wahlvorschlag im 
Wahlgebiet beigefügt ist (siehe auch Nr. 1.2 Abs. 8 bis 10 
dieser Bekanntmachung).
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4. Wahlvorschläge für die Reserveliste

4.1 Für die Reserveliste können nur Bewerber/Bewerberinnen 
benannt werden, die für eine Partei oder Wählergruppe auf-
treten. Die Reserveliste muss von der für das Wahlgebiet zu-
ständigen Leitung unterzeichnet sein.

4.2 Die Reserveliste soll nach dem Muster der Anlage 11b zur
  KWahlO eingereicht werden. Sie muss enthalten:

 - den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder 
Wählergruppe, die die Reserveliste einreicht; 

 - Familienname, die Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Ge-
burtsort, Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefon sowie 
Staatsangehörigkeit der Bewerber/Bewerberinnen in er-
kennbarer Reihenfolge; bei Beamten und Arbeitnehmern 
nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahlG sind auch der Dienstherr 
und die Beschäftigungsbehörde oder die Gesellschaft, Stif-
tung oder Anstalt bei der sie beschäftigt sind, anzugeben.

Die Reserveliste soll ferner Namen und Anschriften der Ver-
trauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson 
enthalten.

Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, dass ein Be-
werber/eine Bewerberin, unbeschadet der Reihenfolge im 
Übrigen, Ersatzbewerber/Ersatzbewerberin für einen/eine im 
Wahlbezirk oder für einen/eine auf einer Reserveliste aufge-
stellten/aufgestellte Bewerber/Bewerberin sein soll.

4.3 Soll ein Bewerber/eine Bewerberin auf der Reserveliste Ersatz-
bewerber/Ersatzbewerberin für einen im Wahlbezirk oder für 
einen/eine auf der Reserveliste aufgestellten anderen Bewer-
ber/ aufgestellte andere Bewerberin sein (§ 16 Abs. 2 KWahlG), 
so muss die Reserveliste ferner enthalten:
 - den Familiennamen und die Vornamen des/der zu erset-

zenden Bewerbers/Bewerberin;
 - den Wahlbezirk oder die laufende Nummer der Reservelis-

te, in dem oder unter der der/die zu ersetzende Bewerber/
Bewerberin aufgestellt ist.

4.4 Reservelisten der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und 
Wählergruppen müssen außerdem von mindestens 20 Wahl-
berechtigten persönlich und handschriftlich unterzeichnet 
sein.

4.5 Muss die Reserveliste außerdem von mindestens 20 Wahl-
berechtigten unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften 
auf amtlichen Formblättern nach dem Muster der Anlage 14b 
zur KWahlO zu erbringen; bei Anforderung der Formblätter 
ist der Name und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder 
Wählergruppe anzugeben. Für die Unterzeichnung gilt Nr. 
2.4 entsprechend. 

4.6 Die Zustimmungserklärung der Bewerber/der Bewerberinnen
ist einzeln nach dem Muster der Anlage 12b zur KWahlO 
abzugeben. Einer Bescheinigung der Wählbarkeit bedarf es 
nicht, soweit Bewerber/Bewerberinnen gleichzeitig für ei-
nen Wahlbezirk aufgestellt sind und die Bescheinigung dem 
Wahlbezirksvorschlag beigefügt ist.

Die Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters/der Bürger-
meisterin und der Vertretung der Stadt Übach-Palenberg sind spätes-
tens bis zum 7. Juli 2025, 18.00 Uhr (69. Tag vor der Wahl; Aus-
schlussfrist), beim Wahlleiter der Stadt Übach-Palenberg im Rathaus, 
Wahlamt, Zimmer: B3.01, Rathausplatz 4, 52531 Übach-Palenberg, ein-
zureichen.

Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge frühzeitig vor die-
sem Termin einzureichen, damit etwaige Mängel, die die Gültigkeit der 
Wahlvorschläge berühren, vorher noch behoben werden können.

Auf die vom Wahlausschuss in der Sitzung am 28.11.2024 beschlossene 
Neueinteilung des Stadtgebietes Übach-Palenberg in Wahlbezirke, wird 
hingewiesen. Die Wahlbezirkseinteilung wurde am 13.12.2024 durch 
öffentlichen Aushang im Rathaus bekannt gemacht.

Übach-Palenberg, den 29.04.2025
Stadt Übach-Palenberg

Der Wahlleiter
       gez.
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